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LADEKRANE
KRANFÜHRERSCHEIN

PALFINGER.COM

Überreicht durch:

* Es gelten Gesetze, Vorschriften und Haftungen aus den Arbeitsschutzge
setzen, der Betriebssicherheitsverordnung, berufsgenossenschaftlichen 
Vorschriften und dem BGB.

** Definition „Ladekran“ gemäß EN 12999:2011+A2:2018

Der Arbeitgeber ist verantwortlich für eine 
qualifizierte Unterweisung seiner Mitarbeiter. *

 PALFINGER unterstützt Sie als Arbeitgeber  
in Ihrer Verantwortung zur Unterweisung der  
Mitarbeiter an Ladekranen** gemäß 
 Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheits
verordnung (BetrSichV)

 Erfüllen Sie mit PALFINGER die gesetzlich 
 geforderten Unterweisungen

 Qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter für sichere, 
kostensparende und effektive Bedienung des 
Ladekrans

• mehr Sicherheit
• besserer Unfallschutz
• höhere Effizienz

WIR UNTERSTÜTZEN SIE



Besuchen Sie auf unserer Homepage die Produktseite 
Ladekran. Hier finden Sie unter den Servicehinweisen 
alle aktuellen Termine und Ansprechpartner zu den 
jeweiligen Kursen.  
www.palfinger.com/dede/produkte/ladekrane/service

KURSKONZEPT & -ZIEL KURSINHALTE & -ABLAUF TERMINE & KONTAKTE

2-Tages-Schulung in Theorie und Praxis  
für den sicheren Umgang mit Ladekranen 
– markenunabhängig und praxisorientiert

Das Konzept des PALFINGER Kranführerscheins ist in 
zwei Schritte aufgeteilt:

1. Schritt: 
Während des zweitägigen Kurses werden dem ange
henden Kranführer am ersten Tag die notwendigen 
Kenntnisse und Zusammenhänge zur Arbeit mit dem 
Ladekran vermittelt. Am zweiten Tag erfolgen die prak
tische Unterweisung und der schriftliche Abschlusstest.

2. Schritt: 
Der Arbeitgeber ist für die Einweisung in die Bedienung 
des jeweiligen Ladekrans verantwortlich. Diese Einwei
sung kann PALFINGER Ihnen zusätzlich anbieten.

Der Kursteilnehmer ist nach diesen zwei Schritten 
befähigt und nach Beauftragung durch den Arbeitgeber 
berechtigt, einen Ladekran zu bedienen.

 Rechtliche Rahmenbedingungen
 Der Arbeitgeber ist gemäß § 12 ArbSchG (Arbeits

schutzgesetz) und § 12 BetrSichV (Betriebssicher
heitsverordnung verantwortlich dafür, dass seine 
Beschäftigten arbeitsplatz und aufgabenbezogen 
ausreichendend und angemessen unterwiesen 
werden. Inhalt und Umfang der Unterweisung sind 
im DGUV Grundsatz 309003 geregelt.

 Zielgruppe
 Personen, die einen Ladekran bedienen sollen

 Voraussetzungen
 Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift

 Ausgewählte Kursinhalte
• Rechtliche Grundlagen
•   Kranphysik, Krantechnik
• Betrieb von Ladekranen
• Wartungsarbeiten
• Lastaufnahmemittel

 Kosten
 2TagesSchulung 350 Euro pro Mitarbeiter 

 zzgl. ges. MwSt. inkl. aller Schulungsunterlagen, 
 Prüfungsmaterialien und Verpflegung

 Rechtlich abgesichert
 Durch die Qualifikation zum Ladekranführer werden die 

gesetzlichen Vorschriften zum Arbeitsschutz erfüllt.


